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Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) ist gern bereit, Anfragen
zu beantworten, die über den Rahmen dieser BfA-Information hinausgehen.
Wenn Sie an die BfA schreiben, geben Sie bitte Ihre Versicherungsnummer und
soweit vorhanden, das Bearbeitungskennzeichen (BKZ) an. Sollten Sie noch
keine Versicherungsnummer haben, so teilen Sie uns bitte Ihre Geburtsdaten,
den Geburtsort, den Geburtsnamen sowie Ihre Staatsangehörigkeit und das
letzte Geschäftszeichen der BfA mit. Sie ersparen uns Rückfragen und helfen da-
mit, Verzögerungen zu vermeiden.
ngspflicht bei Beschäftigung von Personen aus dem Ausland
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Bundesrepublik Deutschland sind neben für einen deutschen Arbeitgeber
ftigten ausländischen Arbeitnehmern auch solche Arbeitnehmer tätig, die
n Arbeitgeber mit Sitz im Ausland eine Beschäftigung ausüben. Ob und un-

lchen Voraussetzungen auf solche Beschäftigungen die deutschen Rechts-
riften über die Versicherungspflicht in der Rentenversicherung nach dem
en Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VI) anzuwenden sind, wird in dieser
formationsschrift erläutert.

tscher
tscher im Sinne des Grundgesetzes ist vorbehaltlich anderweitiger gesetz-
er Regelung, wer die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt oder als Flücht-
 oder Vertriebener deutscher Volkszugehörigkeit oder als dessen Ehegatte
r Abkömmling in dem Gebiet des Deutschen Reichs nach dem Stande vom
12.1937 Aufnahme gefunden hat.

desrepublik Deutschland
iet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand am 03.10.1990

nd
desrepublik Deutschland

land
biete außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

 Bundesländer
iet der Bundesrepublik Deutschland nach dem Stand vom 02.10.1990

e Bundesländer
desländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-

halt, Thüringen; Berlin (Ost); der zum Bezirk Berlin-Spandau gekommene
steil West-Staaken (ehem. Kreis Nauen)

gliedstaaten
aten, die dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) angehören. Dies sind
en Deutschland, folgende andere Mitgliedstaaten:
gien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien und
rdirland, Island, Italien, die Republik Irland, Liechtenstein, Luxemburg, die
derlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und Spanien.

Ein Wort voraus

Begriffe
Ein Wort voraus
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Ergibt sich unter Beachtung der nachfolgenden Ausführungen für eine ausg
Beschäftigung die Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften, können E
heiten über die Versicherungspflicht der BfA-Information Nr. 1 entnommen
den.

Die Entscheidung darüber, ob aufgrund der in dieser Information wiederge
nen Grundsätze und Sonderbestimmungen über die Anwendung der deut
Rechtsvorschriften im Einzelfall Versicherungspflicht nach dem SGB VI be
oder nicht, trifft regelmäßig der für den Beitragseinzug zuständige Träger d
setzlichen Krankenversicherung (Einzugsstelle).

Zur Beachtung

Diese BfA-Information bezieht sich nur auf Arbeitnehmer in Wirtschaftsunte
men (ohne Transportunternehmen). Nicht behandelt sind die versicherungs
lichen Verhältnisse von Arbeitnehmern, die

– in der Personen- und Güterbeförderung auf der Schiene, der Straße oder 
Luft beschäftigt sind,

– an Bord eines Seeschiffes arbeiten,

– in der Binnenschifffahrt (einschließlich der Donau- und Rheinschifffahr
schäftigt sind,

– bei einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung ausländischer
ten oder bei deren Leitern, Mitgliedern oder Bediensteten beschäftigt sind,

– der staatlichen oder öffentlichen Verwaltung eines ausländischen Staate
gehören und als Entsandte dieses Staates beschäftigt sind,

– bei den hier stationierten fremden Streitkräften einschließlich der Streit
der ehemaligen Sowjetunion bzw. bei diesen gleichgestellten Organisat
und Einrichtungen beschäftigt sind,

– bei bestimmten internationalen oder überstaatlichen Einrichtungen mit
ner Pensionsregelung beschäftigt sind und von dieser Pensionsregelun
fasst werden.

Auskünfte hinsichtlich der versicherungsrechtlichen Behandlung von Ange
ten, die zu diesen Personenkreisen gehören, erteilt die BfA auf Anfrage.
ersicherungspflicht bei Beschäftigung von Personen aus dem Ausland
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utschen Rechtsvorschriften über Sozialversicherungspflicht gelten – soweit
e Beschäftigung voraussetzen – grundsätzlich für alle Beschäftigungen, die
nd ausgeübt werden (Territorialitätsprinzip).

men dieser BfA-Information wird dargestellt, ob die deutschen Rechtsvor-
en über die Versicherungspflicht in der Rentenversicherung anzuwenden
rst wenn diese anzuwenden sind, ist zu prüfen, ob Versicherungspflicht
em SGB VI besteht.

utschen Rechtsvorschriften stellen für das Entstehen von Versicherungs-
 nicht darauf ab, ob der Arbeitnehmer

tscher oder Staatsangehöriger eines ausländischen Staates, Flüchtling im
ne der Genfer Konvention oder Staatenloser ist

 ob der Arbeitgeber

en Sitz innerhalb oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland hat, ob
eine deutsche Rechtsform (z. B. AG, GmbH, KG) oder eine ausländische
anisationsform (z. B. SA, Ltd.) besitzt.

erritorialitätsprinzip gibt es Ausnahmen. Sie ergeben sich entweder aus den
hen Rechtsvorschriften (siehe Abschnitt „Einstrahlung nach deutschem [in-
atlichem] Recht“) oder beruhen auf überstaatlichem Recht oder auf Verein-
en zwischen der Bundesrepublik Deutschland und anderen Staaten (siehe

nitt „Regelungen des überstaatlichen und zwischenstaatlichen Rechts“).

e solche Ausnahme von der Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften
en, bestehen weder Versicherungspflicht noch Beitragspflicht in der deut-
Rentenversicherung für die betreffende Beschäftigung. Demzufolge dürfen
flichtbeiträge zur deutschen Rentenversicherung gezahlt werden.

rechtigung zur freiwilligen Versicherung in der Rentenversicherung wird je-
ierdurch nicht berührt. Über die freiwillige Versicherung nach dem SGB VI
e BfA-Information Nr. 3 Auskunft.

Allgemeines
1 Territorialitätsprinzip

2 Keine Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften
Allgemeines
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Besteht keine Ausnahme i. S. von Ziffer 2, sind auf die Beschäftigung im I
stets die deutschen Rechtsvorschriften anzuwenden.

Nach den deutschen Rechtsvorschriften unterliegen Ausländer, Flüchtling
der Genfer Konvention und Staatenlose, die

■ gegen Arbeitsentgelt

oder

■ zur Berufsausbildung

beschäftigt sind,

der Versicherungspflicht nach dem SGB VI unter denselben Voraussetzunge
gleichartig beschäftigte Inländer.

Voraussetzung für die Versicherungspflicht ist unter anderem, dass der Arbe
mer zu seinem Arbeitgeber

■ in einem Beschäftigungsverhältnis steht.

Ausländer, die

■ als ordentlich Studierende bei einer Hoch- oder Fachschule im Inland od
Ausland eingeschrieben sind und die aufgrund der Prüfordnung ein Prak
ableisten müssen, sind für die Dauer des Praktikums versicherungsfrei.

Dies gilt auch für sog. Zwischenpraktikanten, wenn das Praktikum ohne
gelt oder nur gegen ein Entgelt, das regelmäßig im Monat 325,– EUR
übersteigt, abgeleistet wird. Entsprechendes gilt für Zwischenpraktika
Rücksicht auf die Entgelthöhe, sofern diese Beschäftigung bzw. die Su
mehrerer Beschäftigungsverhältnisse innerhalb eines Jahres nur kurzf
d. h. insgesamt weniger als 2 Monate oder 50 Arbeitstage, ausgeübt wi

3 Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften

3.1 Versicherungspflicht in der Rentenversicherung

3.2 Ausländische Studenten
ersicherungspflicht bei Beschäftigung von Personen aus dem Ausland
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s Entstehen der Versicherungspflicht nach deutschen Rechtsvorschriften ist
e Bedeutung, ob der im Inland beschäftigte Ausländer bereits nach kürzerer
er erst nach längerer Zeit wieder in seine Heimat zurückzukehren beabsich-

enn – ebenso wie beim Deutschen – hängt die Versicherungspflicht nicht
 ab, ob die voraussichtliche Dauer einer versicherungspflichtigen Beschäfti-
usreicht, die Wartezeit zu erfüllen und einen Leistungsanspruch zu begrün-
s ist ferner ohne Bedeutung, ob für den beschäftigten Ausländer auch Bei-
u einer ausländischen Rentenversicherung gezahlt werden oder ob er den

 eines Beamten ausländischen Rechts besitzt.

mäß sind auch an inländischen Hochschulen und Schulen beschäftigte an-
te Gastprofessoren und Austauschlehrer aus dem Ausland rentenversiche-
flichtig.

stimmte Personengruppen, zu denen ausländische Arbeitnehmer regelmä-
ht gehören, besteht Versicherungsfreiheit kraft Gesetzes. Darüber hinaus
esonders geregelten Fällen die Befreiung von der Versicherungspflicht auf
 möglich. Einzelheiten über Versicherungsfreiheit und Befreiung nach dem
I sind aus der BfA-Information Nr. 1 zu ersehen.

ersicherungspflicht nach den Rechtsvorschriften eines ausländischen Staa-
rt nicht zur Befreiung von der Versicherungspflicht nach dem SGB VI.

stgestellte Beitragspflicht zur deutschen Rentenversicherung trifft den je-
n Arbeitgeber auch dann, wenn er seinen Sitz außerhalb der Bundesrepu-

eutschland hat. Die BfA-Information Nr. 1 enthält Hinweise darüber, auf
 Weise diese Beitragspflicht zu erfüllen ist.

dische Arbeitnehmer, für die im Inland Beiträge zur deutschen Rentenver-
ng gezahlt worden sind, können nach ihrer Abwanderung in das Ausland
estimmten Voraussetzungen nach dem SGB VI die Beitragserstattung be-
chen. Auskunft über die Beitragserstattung aus diesem Anlass gibt die BfA-
ation Nr. 26.

3.3 Befreiung von der Versicherungspflicht für Ausländer

3.4 Beitragspflicht und Erstattungsmöglichkeit
Allgemeines
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Unter Einstrahlung versteht das deutsche Sozialversicherungsrecht ein aus
sches Beschäftigungsverhältnis, das in das Inland hineinwirkt, also einstrahl

Arbeitnehmer – gleichviel welcher Staatsangehörigkeit –, die im Inland bes
tigt werden, unterliegen nach § 5 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch
SGB IV) nicht den deutschen Rechtsvorschriften über Versicherungspflicht
dem SGB VI – Einstrahlung –, wenn

■ der Arbeitnehmer im Rahmen eines im Ausland bestehenden Beschäftig
verhältnisses (im Folgenden auch mit „ausländisches Beschäftigungsve
nis“ bezeichnet) in das Inland entsandt wird

und

■ diese Entsendung infolge der Eigenart der Beschäftigung oder vertragli
Voraus zeitlich begrenzt ist.

Diese beiden Voraussetzungen müssen gleichzeitig erfüllt sein. Im Einz
bedeuten sie:

Eine Entsendung im Sinne der Vorschriften über die Einstrahlung liegt vor, 
sich der Arbeitnehmer auf Weisung eines Arbeitgebers mit Sitz im Ausland i
Inland begibt, um dort eine Beschäftigung für diesen Arbeitgeber auszuübe

Eine Entsendung wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Arbeitne
eigens für eine Arbeit, die er im Inland verrichten soll, eingestellt worden ist
im Ausland noch nicht bei dem entsendenden Arbeitgeber beschäftigt gew
ist. Auch Arbeitnehmer, die unmittelbar vor der Inlandsbeschäftigung im Au
gelebt und noch nicht im Erwerbsleben gestanden haben, insbesondere Sc
Studenten, Arbeitslose, Hausfrauen, können in diesem Sinne entsandt we
Wer jedoch im Inland lebt bzw. beschäftigt ist und von hier aus eine Besc
gung für einen ausländischen Arbeitgeber aufnimmt – so genannte Ortskr
ist nicht entsandt.

Einstrahlung nach 
deutschem (innerstaatlichem) Recht

1 Entsendung aus dem Ausland in das Inland

1.1 Entsendung im Rahmen eines ausländischen
Beschäftigungsverhältnisses

1.1.1
ersicherungspflicht bei Beschäftigung von Personen aus dem Ausland
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ntsendung steht nicht entgegen, wenn der Arbeitnehmer aus dem auslän-
n Herkunftsstaat erst in einen anderen ausländischen Staat und dann in das
 für eine zeitlich befristete Beschäftigung entsandt wird.

m Fall muss nach dem Inlandseinsatz eine Rückkehr in das Heimatland
rleistet sein.

 Arbeitnehmer muss im Rahmen eines ausländischen Beschäftigungsver-
tnisses entsandt sein. Es muss eine Beschäftigung im sozialversicherungs-
htlichen Sinne (vgl. auch § 7 SGB IV) bei einem ausländischen Arbeitgeber
t)bestehen. Das bedeutet, dass der im Inland beschäftigte Arbeitnehmer

Beispiel:

 Unternehmen mit Sitz in Brasilien arbeiten in Hamburg zeitlich befristet die
nehmer A, B, C, D, E und F.

beitnehmer A hat schon in Brasilien für das Unternehmen gearbeitet und
ann nach Hamburg entsandt worden, um dort weiterhin gegen Entgelt als
nehmer für das Unternehmen tätig zu sein. Dies ist der Normalfall einer Ent-
g.

beitnehmer B war vorher in Brasilien bei einem anderen Arbeitgeber be-
gt. Er ist von dem vorgenannten Unternehmen in Brasilien eigens für die
dung nach Hamburg eingestellt worden. Auch dies gilt als Entsendung.

beitnehmer C mit gewöhnlichem Aufenthalt in Brasilien war noch nicht als
nehmer beschäftigt und wurde in Brasilien eigens für die Beschäftigung in
rg eingestellt. Es handelt sich um eine Entsendung.

beitnehmer D ist aus Brasilien nach Deutschland eingewandert. Er ist in
rg von dem Unternehmen mit Sitz in Brasilien eingestellt worden. Es han-
h nicht um eine Entsendung.

beitnehmer E war in Norwegen bei einem norwegischen Arbeitgeber be-
gt. Er ist von dem Unternehmen mit Sitz in Brasilien eigens für die Entsen-
ach Hamburg in Norwegen eingestellt worden. Auch in diesem Fall handelt
 nicht um eine Entsendung.

beitnehmer F hat für das Unternehmen in Brasilien gearbeitet; er ist aber
 Jahr nach Mexiko und von dort für ein weiteres Jahr nach Hamburg ent-
worden, um dort gegen Entgelt für das Unternehmen in Brasilien zu arbei-
e Beschäftigung in Hamburg ist eine Entsendung.
Einstrahlung nach deutschem (innerstaatlichem) Recht
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organisatorisch in dem Betrieb des ausländischen Arbeitgebers eingegl
bleiben bzw. sein muss. Der Arbeitsplatz, den der Arbeitnehmer innehat
nicht zur Betriebsstruktur des inländischen Unternehmens gehören. Auße
muss er dem Weisungsrecht des ausländischen Arbeitgebers in Bezug au
Dauer, Ort und Art der Ausführung der Arbeit – unter Umständen in 
durch den Einsatz in der Bundesrepublik Deutschland bedingten gelock
Form – unterstehen. Schließlich muss sich der Arbeitsentgeltanspruch d
beitnehmers gegen den ausländischen Arbeitgeber richten. 

b) Weist der ausländische Arbeitgeber das arbeitsrechtlich zustehende E
des im Inland beschäftigten Arbeitnehmers – weiterhin – in der Lohnbuc
tung aus wie für seine im Ausland beschäftigten Arbeitnehmer, so wird
als Indiz für eine Entsendung im Rahmen eines ausländischen Beschäftig
verhältnisses zu werten sein. Unterbleibt eine Heranziehung zur Steuer
ausländischem Steuerrecht wegen eines Abkommens zur Vermeidun
Doppelbesteuerung, so ist dies unbeachtlich.

c) Eine Entsendung im Sinne von § 5 SGB IV bei Beschäftigung bei einer To
gesellschaft mit Sitz im Inland ist dann zu bejahen, wenn die Voraussetzu
nach Buchst. a) bzw. Buchst. b) vorliegen. Die Rechtsbeziehungen zwi
dem ausländischen Arbeitgeber und dem Unternehmen, bei dem die Bes
tigung im Inland ausgeübt wird, sind grundsätzlich unerheblich.

Keine Entsendung im Sinne von § 5 SGB IV liegt jedoch vor, wenn das Bes
tigungsverhältnis bei einer Tochtergesellschaft mit Sitz im Inland den Sc
punkt der rechtlichen und tatsächlichen Gestaltungsmerkmale (Buchst. a
weist und das bisherige ausländische Beschäftigungsverhältnis in den H
grund tritt (z. B. ruht).

Die Entsendebeschäftigung (siehe unter Ziffer 1.1) muss infolge der Eigena
Beschäftigung oder vertraglich im Voraus zeitlich begrenzt sein. Die Befri
muss also sowohl vor Beginn der Inlandsbeschäftigung als auch in ihrem we
Verlauf gegeben sein. Für den Umfang der Befristung gilt keine bestimmte
Zeitgrenze. Entscheidend ist jedoch, dass sie in ihrem zeitlichen Ausmaß 
schaubar ist und bleibt. Die Entsendebeschäftigung kann also beispielsweis
vier oder fünf Jahre begrenzt sein.

Eine von vornherein zeitlich unbefristete Entsendebeschäftigung wird nich
durch befristet, dass im Laufe der Beschäftigung die Altersgrenze für eine 
wegen Alters erreicht wird oder dass sich der Arbeitgeber das jederzeitige 
rufsrecht vorbehält.

1.2 Zeitliche Befristung der Entsendebeschäftigung
ersicherungspflicht bei Beschäftigung von Personen aus dem Ausland
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ie Inlandsbeschäftigung im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses zu
 Unternehmen

 Sitz in einem ausländischen Mitgliedstaat ausgeübt und wird der Arbeitneh-
r vom Europäischen Gemeinschaftsrecht der sozialen Sicherheit erfasst oder

 Sitz in einem ausländischen Staat ausgeübt, mit dem ein Sozialversiche-
gsabkommen besteht, das in Bezug auf die Versicherungspflicht Regelun-
 über die anzuwendenden Rechtsvorschriften enthält (Bosnien-Herzegowina,

garien, Chile, Israel, Japan, Bundesrepublik Jugoslawien, Kanada/Quebec, Kroa-
, Marokko, Mazedonien, Polen, Schweiz, Slowenien, Türkei, Tunesien, Un-
n, USA),

 die Regelungen über die Einstrahlung keine Anwendung, wenn der (ent-
) Arbeitnehmer von der Regelung des über- bzw. zwischenstaatlichen
 erfasst wird.

gelungen des über- und zwischenstaatlichen Rechts, die bestimmen, ob auf
eschäftigung im Inland die deutschen Rechtsvorschriften über die Versiche-
flicht oder die eines anderen Mitgliedstaates bzw. diejenigen eines auslän-
n Staates, mit dem ein Sozialversicherungsabkommen geschlossen wurde,
enden sind, sind in Abschnitt „Regelungen des überstaatlichen und zwi-
taatlichen Rechts“ dargestellt.

beitnehmern, die von einem Arbeitgeber mit Sitz

elgien, Dänemark1, Finnland2, Frankreich3, Griechenland, Großbritannien
 Nordirland4, Island, Italien, der Republik Irland, Liechtenstein, Luxemburg,

2 Ausnahmen von der Einstrahlung

Regelungen des überstaatlichen und
zwischenstaatlichen Rechts

1 Allgemeines

u gehören weder Grönland noch die Färöer Inseln.

u gehören nicht die Alandinseln.

u gehören auch die überseeischen Départements (Guadeloupe, Guayana, Martinique,
ion).

u gehört nur das europäische Gebiet des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und
irland einschließlich Gibraltar, aber ohne die Kanalinseln und die Insel Man.
Regelungen des überstaatlichen und zwischenstaatlichen Rechts
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den Niederlanden, Norwegen5, Österreich, Portugal6, Schweden, Spa
(Staaten des Europäischen Wirtschaftsraumes) oder

■ in Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Chile, Israel, Japan, Bundesrep
Jugoslawien, Kanada/Quebec, Kroatien, Marokko, Mazedonien, Polen
Schweiz, Slowenien, der Türkei, Tunesien, Ungarn, den USA (Vertragsst
der Bundesrepublik Deutschland)

im Inland beschäftigt werden, hängt die Anwendung der deutschen Rech
schriften über die Versicherungspflicht nach dem SGB VI davon ab, ob

■ nach den vom Rat der Europäischen Gemeinschaften erlassenen Veror
gen Nr. 1408/71 und Nr. 574/72 EWG zur Anwendung der Systeme der 
len Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familie
innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern (überstaatliches Recht) 

oder

■ nach den zwischen der Bundesrepublik Deutschland und anderen Staate
schlossenen Sozialversicherungsabkommen (zwischenstaatliches Rech
Regelungen über die Versicherungspflicht

nicht die deutschen Rechtsvorschriften, sondern diejenigen des betreffenden
ländischen Herkunftsstaates anzuwenden sind.

Sind die Regelungen des über- und zwischenstaatlichen Rechts nicht anzu
den, gelten die Ausführungen in Abschnitt „Allgemeines“; Ziffer 3 oder 
strahlung nach deutschem (innerstaatlichem) Recht“.

Die deutschen Einzugsstellen gehen bei Arbeitnehmern, die aus den vorge
ten Staaten kommen, regelmäßig nur dann von einer Anwendung der Rech
schriften des Herkunftsstaates aus, wenn ihnen eine Bescheinigung über di
wendung der fremden Rechtsvorschriften vorgelegt wird (siehe Ziffer 6).

Aus der nachfolgenden Zusammenstellung ist ersichtlich, unter welchen Vo
setzungen nach den Bestimmungen des über- und zwischenstaatlichen Rech
stelle der deutschen die ausländischen Rechtsvorschriften über die Versicher
pflicht nach dem SGB VI anzuwenden sind.

5 Hierzu gehören weder Spitzbergen noch die Bäreninseln.
6 Hierzu gehört nur das europäische Gebiet der Portugiesischen Republik einschließlich de

hörigen Inseln (Madeiragruppe und Azoren).
7 Hierzu gehören auch die Balearen, die Kanarischen Inseln und die Hoheitsgebiete in Nor

(Ceuta, Melilla).
ersicherungspflicht bei Beschäftigung von Personen aus dem Ausland
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tsendung aus einem anderen Mitgliedstaat bleiben dessen Rechtsvorschrif-
ßgebend, wenn der Arbeitnehmer

tscher oder Staatsangehöriger eines anderen Mitgliedstaates oder Flücht-
 i. S. der Genfer Konvention oder Staatenloser ist und 

em Unternehmen mit Sitz in einem ausländischen Mitgliedstaat gewöhn-
 angehört und 

 diesem Unternehmen zur Ausführung einer Arbeit für dessen Rechnung
h Deutschland entsandt wird und 

 voraussichtliche Dauer der Entsendung 12 Monate nicht überschreitet und

ht einen anderen Arbeitnehmer ablöst, bei dem die Zeit, für die er entsandt
rden war, abgelaufen ist8, 9.

4 Abs. 1 Buchst. a Verordnung Nr. 1408/71 EWG)

ine solche Arbeit, die aus nicht vorhersehbaren Gründen die ursprünglich
ehene Dauer überschreitet, über 12 Monate hinaus, so bleiben die auslän-
n Rechtsvorschriften bis zur Beendigung dieser Arbeit weiter maßgebend,
die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland, Postfach
64, 53134 Bonn, auf Antrag ihre Zustimmung hierzu gegeben hat. Der An-
t dort vom Arbeitgeber vor Ablauf der ersten 12 Monate zu stellen. Die
migung wird für nicht länger als für weitere 12 Monate erteilt8.

4 Abs. 1 Buchst. b Verordnung Nr. 1408/71 EWG)

eitnehmern, die für eine Leiharbeit im Inland eingestellt worden sind, kann
nn von einer Entsendung in das Inland ausgegangen werden, wenn

ischen dem verleihenden Unternehmen und dem Arbeitnehmer weiterhin
e arbeitsrechtliche Beziehung (insbesondere Entgeltzahlung, Abhängig-
tsverhältnis) besteht und

 Geschäftstätigkeit des verleihenden Unternehmens mit Sitz in einem aus-
dischen Mitgliedstaat darin besteht, dass es gewöhnlich Beschäftigte an

2 Vorübergehende Entsendung von Arbeitnehmern

2.1 Mitgliedstaaten

 die Anwendung der fremden Rechtsvorschriften wird eine Bescheinigung erteilt. Einzelhei-
iehe Ziffer 6.

ndere Personen sind die innerstaatlichen Rechtsvorschriften (vgl. Abschnitt „Einstrahlung
 deutschem [innerstaatlichem] Recht“) anzuwenden.
Regelungen des überstaatlichen und zwischenstaatlichen Rechts
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Unternehmen mit Sitz in diesem Staat zur vorübergehenden Beschäftigu
diesem Staat verleiht und die Entleihung zulässig ist und

■ ein Arbeitnehmerverleih zulässig ist.

Eine Entsendung liegt nicht mehr vor, wenn das Unternehmen im Inland, d
Entleiher auftritt, den Arbeitnehmer wiederum einem anderen Unterne
überlässt.

Bei Entsendung eines Arbeitnehmers – gleich welcher Staatsangehörigk
durch ein Unternehmen mit Sitz in Finnland, Luxemburg oder Österreich in d
land bleiben die entsprechenden ausländischen Rechtsvorschriften maßge
wenn die eingangs genannten sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind.

(Art. 3 Abs. 1 des deutsch-finnischen Sozialversicherungsabkommens 
28.04.1997, Art. 6 des deutsch-luxemburgischen Abkommens über verschie
Fragen der sozialen Sicherheit vom 20.07.1978 und Art. 3 Abs. 2 des deu
österreichischen Sozialversicherungsabkommens vom 04.10.1995)

Bosnien-Herzegowina und die Bundesrepublik Deutschland sind übereinge
men, in Bezug auf ihre jeweiligen Hoheitsgebiete und ihre Staatsangehörige
deutsch-jugoslawische Sozialversicherungsabkommen vom 12.10.1968 b
weiteres entsprechend anzuwenden.

Bei Entsendung aus Bosnien-Herzegowina bleiben die dort geltenden Rech
schriften für die gesamte Dauer der Entsendebeschäftigung maßgebend, 
der Arbeitnehmer

■ in Bosnien-Herzegowina bei einem Unternehmen beschäftigt ist und

■ diesem Unternehmen gewöhnlich angehört und

■ entsandt wird, um in Deutschland eine Arbeit für Rechnung dieses Unte
mens auszuführen10.

(Art. 6 Abs. 1 des deutsch-jugoslawischen Abkommens)

Hinweis:

2.2 Bosnien-Herzegowina  

10 Über die Anwendung der fremden Rechtsvorschriften wird eine Bescheinigung erteilt. Ein
ten siehe Ziffer 6.
ersicherungspflicht bei Beschäftigung von Personen aus dem Ausland
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tsendung aus Bulgarien bleiben die bulgarischen Rechtsvorschriften

hrend der ersten 24 Kalendermonate maßgebend, wenn der Arbeitnehmer

Rahmen eines in Bulgarien bestehenden Beschäftigungsverhältnisses

übergehend zur Arbeitsleistung nach Deutschland entsandt wird11.

 des deutsch-bulgarischen Abkommens)

glichkeit, die bulgarischen Rechtsvorschriften über den 24. Kalendermonat
 anzuwenden, ist nur im Rahmen einer Ausnahmevereinbarung (s. Ziffer 5)
en.

tsendung aus Chile bleiben die chilenischen Rechtsvorschriften

hrend der ersten 36 Kalendermonate maßgebend, wenn der Arbeitnehmer 

 einem Arbeitgeber mit Sitz in Chile 

übergehend zur Arbeitsleistung nach Deutschland entsandt wird.

ie Beschäftigung in Deutschland über den 36. Kalendermonat hinaus aus-
 so finden die chilenischen Rechtsvorschriften weiterhin Anwendung, wenn

 Arbeitgeber und der Arbeitnehmer dies beantragen und 

 für die Genehmigung zuständigen Stellen (deutscherseits ist dies die Deut-
e Verbindungsstelle Krankenversicherung-Ausland, s. Ziffer 6.2.1) zustim-
n11.

 des deutsch-chilenischen Abkommens)

tsendung aus Israel bleiben die israelischen Rechtsvorschriften für die ge-
 Dauer der Entsendebeschäftigung maßgebend, wenn der Arbeitnehmer

srael bei einem Unternehmen beschäftigt ist und

2.3 Bulgarien

2.4 Chile

 die Anwendung der fremden Rechtsvorschriften wird eine Bescheinigung erteilt. Einzelhei-
iehe Ziffer 6.

2.5 Israel
Regelungen des überstaatlichen und zwischenstaatlichen Rechts
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■ diesem Unternehmen gewöhnlich angehört und 

■ entsandt wird, um in Deutschland eine Arbeit für Rechnung dieses Unte
mens, auszuführen12.

(Art. 6 des deutsch-israelischen Abkommens)

Bei Entsendung aus Japan bleiben die japanischen Rechtsvorschriften

■ während der ersten 60 Monate maßgebend, wenn der Arbeitnehmer

■ im Rahmen eines in Japan bestehenden Beschäftigungsverhältnisses

■ vorübergehend zur Arbeitsleistung nach Deutschland entsandt wird12.

Wird die Beschäftigung in Deutschland über den 60. Kalendermonat hinau
geübt, so finden die japanischen Rechtsvorschriften weiterhin Anwendung, 

■ der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer dies beantragen und 

■ die für die Genehmigung zuständigen Stellen (deutscherseits ist dies die 
sche Verbindungsstelle Krankenversicherung-Ausland, s. Ziffer 6.2.1) zu
men12.

(Art. 7 des deutsch-japanischen Abkommens)

Bei Entsendung aus der Bundesrepublik Jugoslawien bleiben die dort gelte
Rechtsvorschriften für die gesamte Dauer der Entsendebeschäftigung m
bend, wenn der Arbeitnehmer

■ in der Bundesrepublik Jugoslawien bei einem Unternehmen beschäftigt is

■ diesem Unternehmen gewöhnlich angehört und

■ entsandt wird, um in Deutschland eine Arbeit für Rechnung dieses Unte
mens auszuführen12.

(Art. 6 Abs. 1 des deutsch-jugoslawischen Abkommens)

2.6 Japan

12 Über die Anwendung der fremden Rechtsvorschriften wird eine Bescheinigung erteilt. Ein
ten siehe Ziffer 6.

2.7 Bundesrepublik Jugoslawien
ersicherungspflicht bei Beschäftigung von Personen aus dem Ausland
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ten s
tsendung aus Kanada/Quebec bleiben die kanadischen/quebecischen
vorschriften

hrend der ersten 60 Kalendermonate der Beschäftigung maßgebend, wenn
 Arbeitgeber 

 Unternehmen ist, das seinen Sitz in Kanada/Quebec hat, und der Arbeit-
mer 

anada/Quebec beschäftigt ist und 

 Ausführung einer Arbeit für seinen Arbeitgeber nach Deutschland entsandt
d13.

 des deutsch-kanadischen Abkommens vom 14.11.1985/Art. 7 der Verein-
 vom 14.05.1987 mit Quebec)

öglichkeit, die kanadischen/quebecischen Rechtsvorschriften über den
lendermonat hinaus anzuwenden, ist nur im Rahmen einer Ausnahmever-
ung (s. Ziffer 5) gegeben.

tsendung aus Kroatien bleiben die kroatischen Rechtsvorschriften

hrend der ersten 24 Kalendermonate maßgebend, wenn der Arbeitnehmer

Rahmen eines in Kroatien bestehenden Beschäftigungsverhältnisses

übergehend zur Arbeitsleistung nach Deutschland entsandt wird13.

 des deutsch-kroatischen Abkommens)

glichkeit, die kroatischen Rechtsvorschriften über den 24. Kalendermonat
 anzuwenden, ist nur im Rahmen einer Ausnahmevereinbarung (s. Ziffer 5)
en.

tsendung aus Marokko bleiben die marokkanischen Rechtsvorschriften

 zum Ende des 36. Kalendermonats nach der Entsendung maßgebend,
nn der Arbeitnehmer

2.8 Kanada/Quebec

 die Anwendung der fremden Rechtsvorschriften wird eine Bescheinigung erteilt. Einzelhei-
iehe Ziffer 6.

2.9 Kroatien

2.10 Marokko
Regelungen des überstaatlichen und zwischenstaatlichen Rechts
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■ Deutscher, marokkanischer Staatsangehöriger, Flüchtling i. S. der Genfer
vention oder Staatenloser ist14 und

■ bei einem Unternehmen mit Sitz in Marokko beschäftigt ist und

■ diesem Unternehmen gewöhnlich angehört und

■ nach Deutschland entsandt wird, um hier für Rechnung dieses Unterneh
eine Arbeit auszuführen15.

Wird die Beschäftigung in Deutschland über den 36. Kalendermonat hinau
geführt, gelten die marokkanischen Rechtsvorschriften erneut für die Daue
höchstens 36 Monaten, wenn

■ dies vor Ablauf der ersten 36 Kalendermonate beantragt wird und 

■ die für die Genehmigung zuständigen Stellen (deutscherseits ist dies die 
sche Verbindungsstelle Krankenversicherung-Ausland, s. Ziffer 6.2.1) zu
men15.

(Art. 7 des deutsch-marokkanischen Abkommens)

Mazedonien und die Bundesrepublik Deutschland sind übereingekommen, 
zug auf ihre jeweiligen Hoheitsgebiete und ihre Staatsangehörigen das deu
jugoslawische Sozialversicherungsabkommen vom 12.10.1968 bis auf we
entsprechend anzuwenden.

Bei Entsendung aus Mazedonien bleiben die dort geltenden Rechtsvorsch
für die gesamte Dauer der Entsendebeschäftigung maßgebend, wenn der A
nehmer

■ in Mazedonien bei einem Unternehmen beschäftigt ist und

■ diesem Unternehmen gewöhnlich angehört und

■ entsandt wird, um in Deutschland eine Arbeit für Rechnung dieses Unte
mens auszuführen15.

(Art. 6 Abs. 1 des deutsch-jugoslawischen Abkommens)

14 Für andere Personen sind die innerstaatlichen Rechtsvorschriften (vgl. Abschnitt „Einstr
nach deutschem [innerstaatlichem] Recht“) anzuwenden.

15 Über die Anwendung der fremden Rechtsvorschriften wird eine Bescheinigung erteilt. Ein
ten siehe Ziffer 6.

2.11 Mazedonien
ersicherungspflicht bei Beschäftigung von Personen aus dem Ausland
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ten s
r Entsendung aus Polen bleiben die polnischen Rechtsvorschriften

hrend der ersten 24 Monate maßgebend, wenn der Arbeitnehmer

 einem Arbeitgeber mit Sitz in Polen

übergehend zur Durchführung von Arbeiten nach Deutschland entsandt

 seinem Arbeitgeber entlohnt wird16.

ie Beschäftigung in Deutschland über 24 Monate hinaus fortgesetzt, so fin-
e polnischen Rechtsvorschriften weiterhin Anwendung, wenn

 Arbeitgeber und der Arbeitnehmer dies beantragen und 

 für die Genehmigung zuständigen Stellen (deutscherseits ist dies die
tsche Verbindungsstelle Krankenversicherung-Ausland, s. Ziffer 6.2.1) zu-
men16.

 des deutsch-polnischen Sozialversicherungsabkommens über die Entsen-
on Arbeitnehmern)

tsendung aus der Schweiz bleiben die schweizerischen Rechtsvorschriften

hrend der ersten 24 Monate maßgebend, wenn der Arbeitgeber 

 Unternehmen ist, das seinen Sitz in der Schweiz hat, und der Arbeitnehmer 

übergehend zur Arbeitsleistung nach Deutschland entsandt wird16.

 Abs. 1 des deutsch-schweizerischen Abkommens)

öglichkeit, die schweizerischen Rechtsvorschriften über den 24. Kalender-
 hinaus anzuwenden, ist nur im Rahmen einer Ausnahmevereinbarung
er 5) gegeben.

2.12 Polen

2.13 Schweiz

 die Anwendung der fremden Rechtsvorschriften wird eine Bescheinigung erteilt. Einzelhei-
iehe Ziffer 6.
Regelungen des überstaatlichen und zwischenstaatlichen Rechts
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Bei Entsendung aus Slowenien bleiben die slowenischen Rechtsvorschriften

■ während der ersten 24 Kalendermonate maßgebend, wenn der Arbeitne

■ im Rahmen eines in Slowenien bestehenden Beschäftigungsverhältnisse

■ vorübergehend zur Arbeitsleistung nach Deutschland entsandt wird.17

(Art. 7 des deutsch-slowenischen Abkommens)

Die Möglichkeit, die slowenischen Rechtsvorschriften über den 24. Kale
monat hinaus anzuwenden, ist nur im Rahmen einer Ausnahmevereinb
(s. Ziffer 5) gegeben.

Bei Entsendung aus der Türkei bleiben die türkischen Rechtsvorschriften f
gesamte Dauer der Entsendebeschäftigung maßgebend, wenn der Arbeitge

■ ein Unternehmen ist, das seinen Sitz in der Türkei hat, und der Arbeitne

■ vorübergehend zur Arbeitsleistung nach Deutschland entsandt wird17.

(Art. 6 Abs. 1 des deutsch-türkischen Abkommens)

Bei Entsendung aus Tunesien bleiben die tunesischen Rechtsvorschriften

■ bis zum Ende des 12. Kalendermonats der Entsendung maßgebend, wen
Arbeitnehmer

■ Deutscher, tunesischer Staatsangehöriger, Flüchtling i. S. der Genfer Ko
tion oder Staatenloser ist18 und

■ bei einem Unternehmen mit Sitz in Tunesien beschäftigt ist und

■ diesem Unternehmen gewöhnlich angehört und

■ nach Deutschland entsandt wird, um hier für Rechnung dieses Unterneh
eine Arbeit auszuführen17.

2.14 Slowenien

17 Über die Anwendung der fremden Rechtsvorschriften wird eine Bescheinigung erteilt. Ein
ten siehe Ziffer 6.

2.15 Türkei

2.16 Tunesien

18 Für andere Personen sind die innerstaatlichen Rechtsvorschriften (vgl. Abschnitt „Einstr
nach deutschem [innerstaatlichem] Recht“) anzuwenden.
ersicherungspflicht bei Beschäftigung von Personen aus dem Ausland
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19 Über
ten s
ie Beschäftigung in Deutschland über 12 Monate hinaus ausgeführt, gelten
esischen Rechtsvorschriften erneut für die Dauer von höchstens 12 Mona-

enn

s vor Ablauf der ersten 12 Kalendermonate beantragt wird

 für die Genehmigung zuständigen Stellen (deutscherseits ist dies die Deut-
e Verbindungsstelle Krankenversicherung-Ausland, s. Ziffer 6.2.1) zustim-
n19.

 des deutsch-tunesischen Abkommens)

tsendung aus Ungarn bleiben die ungarischen Rechtsvorschriften

hrend der ersten 24 Kalendermonate maßgebend, wenn der Arbeitnehmer

Rahmen eines in Ungarn bestehenden Beschäftigungsverhältnisses

übergehend zur Arbeitsleistung nach Deutschland entsandt wird19.

 des deutsch-ungarischen Abkommens)

glichkeit, die ungarischen Rechtsvorschriften über den 24. Kalendermonat
 anzuwenden, ist nur im Rahmen einer Ausnahmevereinbarung (s. Ziffer 5)
en.

t dem 01.05.1996 aufgenommenen Entsendungen aus den USA bleiben die
chtsvorschriften maßgebend, wenn der Arbeitnehmer

 einem Unternehmen mit Sitz in den USA beschäftigt ist,

sem Unternehmen gewöhnlich angehört und

 diesem Unternehmen – auch in dessen Zweigniederlassung – nach
tschland entsandt wird und die voraussichtliche Dauer der Entsendung

f Jahre nicht überschreitet19.

 Abs. 2 des deutsch-amerikanischen Abkommens)

 die Anwendung der fremden Rechtsvorschriften wird eine Bescheinigung erteilt. Einzelhei-
iehe Ziffer 6.

2.17 Ungarn

2.18 USA
Regelungen des überstaatlichen und zwischenstaatlichen Rechts
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Verlängerung der Entsendung

Wird die Beschäftigung im Inland über fünf Jahre hinaus ausgeübt, ist die w
Anwendung der US-Rechtsvorschriften nur im Rahmen einer Ausnahmevere
rung (s. Ziffer 5) möglich.

Erneute Entsendung

Kehrt der Arbeitnehmer nach Ablauf einer Entsendebeschäftigung von höch
fünf Jahren in die USA zurück und wird er dann erneut nach Deutschland ent
(für höchstens fünf Jahre), so sind auf die erneute Entsendebeschäftigung d
Rechtsvorschriften nur dann anzuwenden, wenn

■ zwischen dem Ende der letzten und dem Beginn der erneuten Entsendung
destens 12 Monate liegen (Art. 4 Abs. 3a Buchst. a der Durchführungsv
barung zum Abkommen) oder

■ der Arbeitszeitraum voraussichtlich nicht die Dauer von 5 Jahren, gerechn
dem Zeitpunkt des Beginns des ersten Arbeitszeitraumes, überschreitet (
Abs. 3a Buchst. b der Durchführungsvereinbarung zum Abkommen).

Besondere Regelungen gelten im Rahmen der VO Nr. 1408/71 EWG für A
nehmer, die eine Beschäftigung oder mehrere Beschäftigungen in verschied
Mitgliedstaaten ausüben und Staatsangehörige eines Mitgliedstaates, Flüch
i. S. der Genfer Konvention oder Staatenlose sind.

Übt ein Arbeitnehmer eine Beschäftigung in seinem Wohnstaat und in an
Mitgliedstaaten aus, finden auf ihn nur die Rechtsvorschriften des Wohnst
Anwendung. Wohnt der Arbeitnehmer nicht in einem der Mitgliedstaaten, 
nen er seine Beschäftigung ausübt, unterliegt er den Rechtsvorschriften de
gliedstaates, in dem sein Arbeitgeber seinen Sitz hat20.

Ein Arbeitnehmer, der von mehreren Unternehmen mit Sitz in verschiedenen
gliedstaaten beschäftigt wird, unterliegt den Rechtsvorschriften des Mitglied
tes, in dem er wohnt20.

(Art. 14 Abs. 2 Buchst. b VO Nr. 1408/71 EWG)

3 Arbeitnehmer, die ihre Berufstätigkeit gewöhnlich in mehreren 
Mitgliedstaaten ausüben

20 Über die Anwendung der fremden Rechtsvorschriften wird eine Bescheinigung erteilt. 
heiten siehe Ziffer 6.
ersicherungspflicht bei Beschäftigung von Personen aus dem Ausland
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21 Über
ten s
schäftigungen in der Bundesrepublik Deutschland

inem Unternehmen, durch das die gemeinsame Grenze der Bundesrepublik
tschland mit Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, den Niederlan-
, Österreich oder der Schweiz verläuft (grenzgeteiltes Unternehmen)

 die Rechtsvorschriften des jeweiligen ausländischen Staates, wenn

 Unternehmen seinen Sitz in diesem ausländischen Staat hat.

lt in Bezug auf Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg und die Nieder-
nur, wenn der Arbeitnehmer Deutscher oder Staatsangehöriger eines ande-
tgliedstaates der EG oder Flüchtling i. S. der Genfer Konvention oder Staa-
er ist.

4 Abs. 3 der VO Nr. 1408/71 EWG, Art. 6 Abs. 2 des deutsch-schweizeri-
Abkommens)

schäftigung im Inland kann

 bestimmte Arbeitnehmer oder Arbeitnehmergruppen, soweit es ihren Inte-
sen dient,

wendung der Rechtsvorschriften eines ausländischen Mitgliedstaates statt
utschen Rechtsvorschriften – über die unter Ziffer 2.1 sowie Ziffer 3 und 4
ührten Ausnahmen hinaus – durch Vereinbarungen zwischen der Deut-
Verbindungsstelle, Krankenversicherung-Ausland und der zuständigen Be-
des ausländischen Mitgliedstaates, dessen Rechtsvorschriften gelten sol-
gelassen werden21.

usnahmevereinbarung kann nur getroffen werden für Arbeitnehmer, die
he, Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates, Flüchtlinge i. S. der
 Konvention oder Staatenlose sind, in Bezug auf Finnland, Luxemburg und
eich jedoch unabhängig von der Staatsangehörigkeit (siehe auch abschlie-
 Hinweis zu Ziffer 2.1).

ondere in Fällen, in denen von vornherein voraussehbar ist, dass die Ent-

4 Arbeitnehmer in grenzgeteilten Unternehmen (Betrieben)

5 Weitere Ausnahmen – Ausnahmevereinbarung –

5.1 Arbeitnehmer aus ausländischen Mitgliedstaaten

 die Anwendung der fremden Rechtsvorschriften wird eine Bescheinigung erteilt. Einzelhei-
iehe Ziffer 6.
Regelungen des überstaatlichen und zwischenstaatlichen Rechts
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sendung in das Inland über 12 Monate hinausgehen wird, bietet es sich an
Ausnahmevereinbarung anzustreben.

Eine Ausnahmevereinbarung kann aber auch in den Fällen beantragt werd
denen die Beschäftigung im Inland keine Entsendebeschäftigung darstellt.

Die Ausnahmevereinbarung wird regelmäßig nur für künftige Zeiten abges
sen. Deshalb ist es erforderlich, den Antrag auf Ausnahmevereinbarung rec
tig, das heißt möglichst vor Einreise des jeweiligen Arbeitnehmers in die Bu
republik Deutschland einzureichen.

Der Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung ist formlos zu stell
soll insbesondere folgende Angaben enthalten:

■ Vor- und Zuname, deutsche Versicherungsnummer (falls noch nicht erteil
burtsname, Geburtsdatum und -ort) und bisherige Wohnanschrift des A
nehmers im Ausland sowie die – künftige – Wohnanschrift in Deutschla

■ Beginn und voraussichtliches Ende der Beschäftigung in Deutschland;

■ Bezeichnung und vollständige Anschrift sowohl des Arbeitgebers im Au
als auch der Beschäftigungs-/Zweigstelle in Deutschland;

■ Bestätigung, dass der bisherige Arbeitgeber im Ausland weiterhin die A
geberpflichten im Bereich der Sozialversicherung übernimmt;

■ Art der arbeitsrechtlichen Bindung zwischen Arbeitnehmer und ausländis
Arbeitgeber während der Beschäftigung in Deutschland;

■ Begründung, weshalb für den Arbeitnehmer weiterhin die Rechtsvorsch
des Entsendestaates gelten sollen;

■ Aktenzeichen der Deutschen Verbindungsstelle, wenn in dieser Angelege
schon Schriftwechsel geführt wurde.

Soll für den Arbeitnehmer eine Ausnahmevereinbarung getroffen werden, 
zweckmäßig, den Antrag möglichst rechtzeitig bei der zuständigen Stel
Wohnstaat zu stellen.

Dies ist das jeweilige fremde Arbeitsministerium oder die von diesem Minist
bezeichnete Stelle. Im Zweifel sollten sich die Antragsteller bei demjenigen
sicherungsträger des ausländischen Mitgliedstaates erkundigen, der die Be
zur Rentenversicherung einzieht.

5.1.1 Inhalt des Antrags

5.1.2 Einreichen des Antrags
ersicherungspflicht bei Beschäftigung von Personen aus dem Ausland
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trag auf Ausnahmevereinbarung kann aber auch bei derjenigen Stelle ein-
t werden, die für die deutsche Seite die Vereinbarung trifft. Dies ist die

he Verbindungsstelle

nversicherung – Ausland

ch 20 04 64

 Bonn

sführungen unter Ziffer 5.1 gelten entsprechend für Arbeitnehmer aus den
gsstaaten, die im Inland eine Beschäftigung aufnehmen. Ausnahmeverein-
en werden auf deutscher Seite von der Deutschen Verbindungsstelle Kran-
sicherung-Ausland (Anschrift siehe Ziffer 5.1.2) getroffen, d. h. die Deut-
erbindungsstelle entscheidet in Zusammenarbeit mit der zuständigen Stelle
rtragsstaates darüber, ob bei einer Beschäftigung in Deutschland eine Aus-
 von der Anwendung der deutschen Rechtsvorschriften möglich ist.

trag des Arbeitnehmers bzw. eines Arbeitgebers wird eine Bescheinigung
tellt, wenn auf die Beschäftigung im Inland die Rechtsvorschriften eines
dischen Mitgliedstaates oder eines Vertragsstaates anzuwenden sind.

Vorlage dieser Bescheinigung bei der jeweils zuständigen deutschen Ein-
elle (Krankenkasse) wird erreicht, dass diese Stelle davon absieht, Renten-
erungsbeiträge nach deutschen Rechtsvorschriften für die Beschäftigung
ern. Es empfiehlt sich daher, die Ausstellung dieser Bescheinigung recht-

vor Antritt der Entsendung zu beantragen.

tsendebescheinigung wird von der hierzu bezeichneten Stelle desjenigen
dischen Mitgliedstaates oder Vertragsstaates ausgestellt, dessen Rechts-
riften anzuwenden sind. Deutsche Stellen können keine Entsendebeschei-
 über die Anwendung der fremden Rechtsvorschriften ausstellen.

ständigen Stellen können bei den ausländischen Versicherungsträgern
 werden.

scheinigung wird auf einem von den zuständigen Stellen vereinbarten Vor-
erteilt.

5.2 Arbeitnehmer aus Vertragsstaaten

Bescheinigung über die Anwendung der fremden Rechtsvorschriften

6.1 Entsendung ohne Verlängerung
Regelungen des überstaatlichen und zwischenstaatlichen Rechts
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Wird die Entsendedauer verlängert (siehe Ziffer 2.1 Abs. 2), so entscheid
Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung-Ausland, also nicht die
Ziffer 6.1 jeweils zuständige ausländische Stelle, über die weitere Anwendun
fremden Rechtsvorschriften. Verlängerungsanträge, die schon vor Ablau
ersten 12 Monate vom Arbeitgeber zu stellen sind, sind mit Vordruck E 10
vierfacher Ausfertigung an die 

Deutsche Verbindungsstelle

Krankenversicherung – Ausland

Postfach 20 04 64

53134 Bonn

zu richten. Zwei dieser Vordrucke erhält der Antragsteller mit der Entsche
der Deutschen Verbindungsstelle zurück. Je eine Ausfertigung ist für den A
geber und den Arbeitnehmer bestimmt. Durch Vorlage der Verlängerungsbe
nigung wird die unter Ziffer 6.1 Abs. 2 beschriebene Wirkung erzielt.

Für die Beantragung der Entscheidung über eine Verlängerung von Entsendu
aus Vertragsstaaten, sofern eine Verlängerung möglich ist, gelten die Ausfü
gen zu Ziffer 6.2.1 entsprechend, jedoch mit der Maßgabe, daß für den A
kein Vordruck vorhanden ist. Der Antrag ist deshalb formlos, jedoch in dop
Ausfertigung an die unter Ziffer 6.2.1 bezeichnete Stelle zu richten.

Wird dem Verlängerungsantrag stattgegeben, so kann unter Vorlage diese
scheidung die Ausstellung einer Verlängerungsbescheinigung beantragt we
Hierfür gelten die Ausführungen unter Ziffer 6.1 entsprechend.

Auf Antrag des Arbeitnehmers oder seines Arbeitgebers wird eine besonde
scheinigung ausgestellt, wenn kraft Ausnahmevereinbarung auf eine Besc

6.2 Entsendung mit Verlängerung

6.2.1 Entsendung aus ausländischen Mitgliedstaaten

22 Der Vordruck ist beim AOK-Verlag, Postfach 1120, 53423 Remagen, erhältlich.

6.2.2 Entsendung aus Vertragsstaaten

6.3 Ausnahmevereinbarung
ersicherungspflicht bei Beschäftigung von Personen aus dem Ausland
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m Inland die Rechtsvorschriften eines ausländischen Mitgliedstaates oder
ertragsstaates anzuwenden sind (siehe Ziffer 5). 

 Erteilung der Bescheinigung aufgrund einer Ausnahmevereinbarung ist
e Zuständigkeit gegeben, wie für die Entsendebescheinigung (siehe
.1).

ntrag auf Ausstellung dieser Bescheinigung ist die Entscheidung über die
hmevereinbarung beizufügen.

Vorlage der Bescheinigung bei der zuständigen deutschen Einzugsstelle
enkasse) wird die unter Ziffer 6.1 Abs. 2 beschriebene Wirkung erzielt.

hältnis zu Israel wird keine besondere Bescheinigung ausgestellt. Hier ist
utschen Einzugsstelle auf Verlangen die schriftliche Entscheidung über die
hmevereinbarung vorzulegen.

 Laufe seines Versicherungslebens nicht allein deutsche, sondern auch aus-
he Rentenversicherungszeiten zurückgelegt hat, sollte für den Eintritt des
erungsfalls (Erwerbsminderung, Alter, Tod) Folgendes wissen:

ie ausländischen Versicherungszeiten nach den Rechtsvorschriften eines auslän-
 Mitgliedstaates des EWR zurückgelegt worden und wird der Versicherte von der
1408/71 EWG erfasst (vgl. Abschnitt „Regelungen des überstaatlichen und zwi-
taatlichen Rechts“, Ziffer 1.1), so werden diese Versicherungszeiten grundsätzlich
Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen, in Ausnahmefällen auch bei der Ren-
chnung, berücksichtigt. Dies ist sowohl im Rentenverfahren nach den deutschen

vorschriften als auch in einem Rentenverfahren nach den Rechtsvorschriften an-
eteiligter Mitgliedstaaten der Fall. Ergibt sich hiernach ein Rentenanspruch
den Rechtsvorschriften mehrerer Mitgliedstaaten (z. B. Bundesrepublik
hland und Frankreich), gewährt der jeweils zuständige Versicherungsträ-
ser Staaten seine Leistung. Es kommt also unter Umständen zur Gewäh-
ehrerer Renten. Einzelheiten können der BfA-Information Nr. 32 entnom-
erden.

Besonderheit

Besondere Hinweise
zur Rentengewährung
Besondere Hinweise zur Rentengewährung
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Sind die ausländischen Versicherungszeiten nach den Rechtsvorschriften 
Staates entrichtet worden, mit dem die Bundesrepublik Deutschland ein 
seitiges Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat, und wird der A
nehmer von diesem Sozialversicherungsabkommen erfasst, so gelten die Au
rungen unter Ziffer 1 entsprechend mit der Maßgabe, dass nur eine zweis
Zusammenrechnung von Versicherungszeiten möglich ist. 

Allerdings gibt es nach dem Abkommen mit der Schweiz Ausnahmen von d
sammenrechnung der Versicherungszeiten (siehe hierzu BfA-Information Nr

Das Übereinkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland, Österreic
Schweiz und Liechtenstein sieht für die Staatsangehörigen dieser Staaten un
diesen gleichgestellten Personen die Zusammenrechnung der in den 4 Staate
rückgelegten Versicherungszeiten für den Erwerb des Leistungsanspruchs v

Über die meisten Abkommen bestehen BfA-Informationen. Soweit für ein
Abkommen Informationsschriften nicht herausgegeben wurden, erteilt di
auf Anfrage Auskunft.

Unter welchen Voraussetzungen Rente aus der deutschen Rentenversicherun
währt wird und wie die Rente allein nach Maßgabe des innerstaatlichen R
berechnet wird, ist aus den BfA-Informationen Nr. 5, 6 und 7 zu sehen. Hä
der Berechtigte gewöhnlich im Ausland auf, sind die Auslandsrentenbestim
gen zu beachten. Näheres hierüber enthält die BfA-Information Nr. 22.

Wer Auskünfte über die Rente nach den Rechtsvorschriften ausländischer St
wünscht, sollte sich an den zuständigen ausländischen Rentenversicher
träger wenden.

2

3

4

ersicherungspflicht bei Beschäftigung von Personen aus dem Ausland
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